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Mit Botschaft vom 2. November 2021 unterbreitete der Regierungsrat dem Grossen Rat 
einen Zusatzkredit betreffend Covid-Nachtragskredit und Teilumwandlung des Härtefall-
fonds. 
 
 
Eintreten 
 
Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) behandelte den Zusatzkredit be-
treffend Covid-Nachtragskredit und Teilumwandlung des Härtefallfonds an seiner Sit-
zung vom 15. Dezember 2021 in Anwesenheit des Chefs DFS, Regierungsrat Urs Mar-
tin. Das Eintreten war in der Kommission unbestritten. 
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Detailberatung 
 
Die GFK schliesst sich der Argumentation des Regierungsrates an. Gemäss aktuellster 
Trendschätzung wird der Saldo des vom Grossen Rat am 6. Mai 2020 im Betrag von 50 
Mio. Franken bewilligten Nachtragskredit für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie 
per Ende 2021 noch rund 2.7 Mio. Franken betragen. Er wird mit anderen Worten dem-
nächst ausgeschöpft sein. Hingegen werden aller Voraussicht nach auch 2022 weiter-
hin namhafte finanzielle Leistungen zur Pandemiebekämpfung durch den Kanton zu er-
bringen sein. Die Notwendigkeit des beantragten Zusatzkredits in der Höhe von 20 Mio. 
Franken ist daher ausgewiesen. Damit sollten die anfallenden Kosten bis Mitte 2022 
bestritten werden können. Dann soll eine neue Lagebeurteilung vorgenommen werden. 
Weiter erscheint es sinnvoll, die finanziellen Mittel für den Zusatzkredit durch eine Teil-
umwandlung der durch den Grossen Rat mit Beschluss vom 7. Juli 2021 auf 40 Mio. 
Franken aufgestockten Rückstellung für Härtefälle (Härtefallfonds) zu finanzieren. Die 
Rückstellung für den Härtefallfonds beläuft sich aktuell noch auf 25.5 Mio. Franken, für 
die aus den abgeschlossenen Härtefallprogrammen kein Verwendungszweck mehr be-
steht. Mit dieser Vorgehensweise werden die Erfolgsrechnungen 2021 und 2022 nicht 
belastet. 
 
 
 
Beschlussfassung 
 
Die GFK beantragt Ihnen einstimmig, den vorliegenden Beschlussesentwurf über 
den Zusatzkredit von 20 Mio. Franken betreffend Covid-Nachtragskredit und Teil-
umwandlung des Härtefallfonds zu genehmigen. 
 
 
 
 
 
Stachen/Arbon, 23. Dezember 2021 Der Kommissionspräsident: 
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